
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Katharina Schulze 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 27.01.2016

Rechtsextremistisch motivierte Bedrohungen und 
Morddrohungen

In den vergangenen Wochen sind wiederholt Fälle von 
Morddrohungen gegen Personen bekannt geworden, die 
sich für einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen 
einsetzen – darunter die Bundestagsvizepräsidentin Clau-
dia Roth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) oder der Münchner 
Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Nicht nur daran 
lässt sich ablesen, dass rassistische Flüchtlingsfeinde zu-
nehmend aggressiver auftreten.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1. Wie viele Fälle von rechtsextremistisch motivierten Be-
drohungen im Sinne des § 241 Abs. 1 Strafgesetzbuch 
(StGB) wurden in Bayern im vergangenen Jahr regist-
riert?

2. Liegen der Staatsregierung Daten dazu vor, in wie vielen 
Fällen es sich dabei um Morddrohungen handelte?

3. Welche Daten liegen dazu vor, gegen welche Personen 
bzw. Personengruppen (Politiker/-innen, ehrenamtliche 
Helfer/-innen, Flüchtlinge etc.) sich diese Bedrohungen 
bzw. Morddrohungen in den einzelnen Fällen richteten 
(bitte unter Angabe einer jeweils kurzen, anonymisierten 
Sachverhaltsdarstellung auflisten)?

4. Wie verteilen sich die Fälle jeweils auf die einzelnen Re-
gierungsbezirke?

5. In welchen dieser Fälle wurde ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet und wie ist jeweils der Stand des Verfahrens 
(aufgeschlüsselt nach: Einstellung des Verfahrens unter 
Angabe des jeweiligen Einstellungsgrundes, Anklageer-
hebung, Verurteilung, andauernde Ermittlungen)?

6. Wie viele Straftäter wurden wegen dieser Bedrohungen 
bzw. Morddrohungen zu welchen Strafen verurteilt?

7. Wie hat sich die Zahl der registrierten rechtsextremistisch 
motivierten Bedrohungen bzw. Morddrohungen im Jahr 
2015 im Vergleich zu den fünf Vorjahren entwickelt?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 01.03.2016

Die Schriftliche Anfrage wird im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Justiz und auf der Grundlage einer 
durch das Bayerische Landeskriminalamt erstellten Verfah-
rensliste wie folgt beantwortet:

Die nachfolgenden Rechercheergebnisse basieren auf den 
Kriminaltaktischen Anfragen – Politisch motivierte Krimina-
lität (KTA-PMK)-Meldungen der örtlich zuständigen Staats-
schutzdienststellen der Bayer. Polizei, die im Wege des 
„Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch mo-
tivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) dem Bayerischen Lande-
skriminalamt übermittelt worden sind.

1. Wie viele Fälle von rechtsextremistisch motivierten 
Bedrohungen im Sinne des § 241 Abs. 1 Strafgesetz-
buch (StGB) wurden in Bayern im vergangenen Jahr 
registriert?

Bei der Erhebung der Fallzahlen wird der strafbare Grund-
sachverhalt erhoben. Eine Untergliederung in einzelne Ab-
sätze der Strafnorm unterbleibt in diesem Zusammenhang 
grundsätzlich. Für das Jahr 2015 sind 42 rechtsextremis-
tisch motivierte Bedrohungen im Sinne des § 241 (Abs. 1 
und Abs. 2) StGB in der Fallzahlendatenbank „Politisch mo-
tivierte Kriminalität“ verzeichnet.

2. Liegen der Staatsregierung Daten dazu vor, in wie 
vielen Fällen es sich dabei um Morddrohungen han-
delte?

Konkretisierende Angaben zu einzelnen Tatbestandsmerk-
malen einer Straftat, hier z. B. Morddrohung im Sinne der 
„Bedrohung mit der Begehung eines Verbrechens“ des § 
241 StGB, werden in den statistischen Datenbanken nicht 
vorgehalten.

3. Welche Daten liegen dazu vor, gegen welche Perso-
nen bzw. Personengruppen (Politiker/-innen, ehren-
amtliche Helfer/-innen, Flüchtlinge etc.) sich diese 
Bedrohungen bzw. Morddrohungen in den einzelnen 
Fällen richteten (bitte unter Angabe einer jeweils kur-
zen, anonymisierten Sachverhaltsdarstellung auflis-
ten)?

Eine statistische Abbildung rudimentärer Angaben zu Op-
fern erfolgt ausschließlich bei Gewaltdelikten. Demzufolge 
liegen keine Datenfelder vor, die eine zielgerichtete Auswer-
tung im Sinne der Anfrage bzgl. der genannten Personen 
bzw. Personengruppen ermöglichen.

4. Wie verteilen sich die Fälle jeweils auf die einzelnen 
Regierungsbezirke?

• 9 Delikte in Mittelfranken
• 2 Delikte in Niederbayern

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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• 21 Delikte in Oberbayern (davon 11 in der Landeshaupt-
stadt München)

• 1 Delikt in Oberfranken
• 3 Delikte in der Oberpfalz
• 4 Delikte in Schwaben
• 2 Delikte in Unterfranken

5. In welchen dieser Fälle wurde ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet und wie ist jeweils der Stand des 
Verfahrens (aufgeschlüsselt nach: Einstellung des 
Verfahrens unter Angabe des jeweiligen Einstel-
lungsgrundes, Anklageerhebung, Verurteilung, an-
dauernde Ermittlungen)?

6. Wie viele Straftäter wurden wegen dieser Bedrohun-
gen bzw. Morddrohungen zu welchen Strafen verur-
teilt?

In allen 42 Vorfällen, die im Jahr 2015 registriert wurden, 
wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bezüglich dieser 
42 Ermittlungsverfahren wird zum Verfahrensstand fol-
gendes mitgeteilt:
• In 11 Ermittlungsverfahren konnten die polizeilichen Er-

mittlungen noch nicht abgeschlossen werden, sodass die 
Vorgänge jeweils noch nicht an die örtlich zuständigen 
Staatsanwaltschaften abverfügt werden konnten.

• In sechs Ermittlungsverfahren dauern die Ermittlungen 
der örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften noch an.

• In einem Ermittlungsverfahren erfolgte (auch) eine Ver-
fahrenseinstellung gemäß § 154 Abs. 1 Strafprozessord-
nung (StPO), da die Strafe, zu der die Verfolgung hätte 
führen können, neben einer Strafe, die gegen den Be-
schuldigten in einem anderen Verfahren bereits verhängt 
wurde, nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen wäre.

• In zwei Ermittlungsverfahren erfolgte gemäß §§ 374, 376 
StPO eine Verweisung auf den Privatklageweg.

• In einem Ermittlungsverfahren wurde das Ermittlungsver-
fahren nach der Erfüllung von Auflagen gemäß § 153 a 
Abs. 1 StPO eingestellt.

• In 18 Ermittlungsverfahren erfolgte (auch) eine Einstel-
lung des Ermittlungsverfahrens gemäß § 170 Abs. 2 
StPO. In drei dieser 18 Ermittlungsverfahren erfolgte die 
Einstellung deshalb, weil ein Tatnachweis nicht mit der 
zur Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit geführt 
werden konnte, ein Verfahrenshindernis bestand oder 
das angezeigte Verhalten nicht den Straftatbestand der 
Bedrohung erfüllte. In den übrigen 15 Fällen liegt die Ver-

fahrenseinstellung (der gegen unbekannt geführten Er-
mittlungsverfahren) darin begründet, dass ein Täter nicht 
ermittelt werden konnte.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass in 
dem Verfahren, in dem wegen eines Verfahrenshinder-
nisses eine Einstellung auf Grundlage des § 170 Abs. 2 
StPO gegen einen Beschuldigten erfolgte, zugleich eine 
Einstellung des Verfahrens gegen den weiteren Beschuldig-
ten auf Grundlage des § 154 Abs. 1 StPO erfolgte (= Vorfall 
vom 11.03.2015 in Pilsting).
• In vier Verfahren wurden gegen insgesamt vier Beschul-

digte Anklagen erhoben (gegen zwei Beschuldigte) bzw. 
Strafbefehlsanträge gestellt (gegen zwei Beschuldigte).

Bezogen auf drei dieser vier Beschuldigten ist zwischen-
zeitlich auch eine rechtskräftige Entscheidung (zwei Ver-
urteilungen und ein Freispruch) ergangen. Klarstellend ist 
anzumerken, dass in einem der beiden Fälle, in denen eine 
Verurteilung erwirkt werden konnte, diese nicht wegen einer 
Bedrohung, sondern wegen einer Beleidigung erfolgte.

Hinsichtlich der weiteren Details wird auf die Anmerkun-
gen in den Fußnoten der beiliegenden Anlage verwiesen. 
Den dort getätigten Ausführungen kann auch entnommen 
werden, in welchen Fällen die jeweils örtlich zuständige 
Staatsanwaltschaft eine Einstufung des Sachverhalts als 
rechtsextremistisch motivierte Straftat nicht für gerechtfer-
tigt erachtet bzw. nicht von der Begehung einer Bedrohung, 
sondern von der Verwirklichung eines anderen Straftatbe-
standes ausgeht.
 
7. Wie hat sich die Zahl der registrierten rechtsextremis-

tisch motivierten Bedrohungen bzw. Morddrohungen 
im Jahr 2015 im Vergleich zu den fünf Vorjahren ent-
wickelt?

Die Angaben in der nachfolgenden Auflistung beinhalten 
(wie in Frage 1 für das Jahr 2015) Fallzahlen zu rechtsex-
tremistisch motivierten Bedrohungen im Sinne des § 241 
StGB. Morddrohungen sind nicht explizit ausweisbar. In die-
sem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zu Frage 2 
verwiesen.
•  8 Delikte im Jahr 2010
• 15 Delikte im Jahr 2011
• 17 Delikte im Jahr 2012
• 13 Delikte im Jahr 2013
• 15 Delikte im Jahr 2014 
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